
  

Ein Vorschlag ist noch lange kein Verbot 

Boulevardzeitung präsentiert Initiative Brüssels bereits als
Tatsache

Ein Maßnahmenpaket der EU-Kommission, zu dem unter anderem ein Verbot von
Trinkhalmen aus Plastik gehört, ist Thema in der Online-Ausgabe einer
Boulevardzeitung. Der Beitrag hat die Überschrift „EU verbietet Strohhalme“. Eine
Leserin der Zeitung sieht in der Überschrift einen Verstoß gegen die Ziffer 2 des
Pressekodex (Journalistische Sorgfaltspflicht). Das Verbot sei noch nicht in Kraft
getreten. Es handele sich bislang lediglich um einen Vorschlag. Der Chefredakteur
vertritt in seiner Stellungnahme die Ansicht, dass eine Überschrift den Inhalt eines
Artikels nur in der jeweils gebotenen Kürze wiedergeben könne. Sie sei stets im
Kontext des gesamten Artikels zu würdigen. Im vorliegenden Fall fasse die
Überschrift kurz und präzise das zusammen, was eine Tatsache sei: Es gebe in der
EU Bestrebungen, gesetzgeberisch tätig zu werden und zahlreiche Einwegprodukte
aus Plastik „zu verbieten“. Der Artikel stelle alle Einzelheiten zum laufenden
Gesetzesverfahren korrekt dar. Es sei lediglich eine Frage des „Wann“, nicht aber
eine des „Ob“, wann das Verbot in Kraft trete.

Die Zeitung hat gegen die journalistische Sorgfaltspflicht, definiert in der Ziffer 2 des
Pressekodex, verstoßen. Der Beschwerdeausschuss spricht einen Hinweis aus. In
der Überschrift des Beitrages wird eine Absicht der EU als vollendete Tatsache
dargestellt. Dies ist mit der journalistischen Sorgfaltspflicht nicht vereinbar, da
Überschriften auch für sich allein gesehen keine unzutreffenden Darstellungen
enthalten dürfen. 

Aktenzeichen:0487/18/2
Veröffentlicht am: 01.01.2018
Gegenstand (Ziffer): Sorgfalt (2);
Entscheidung: Hinweis 

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

